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1. VORBEMERKUNG 

Der Bebauungsplan Nr. 17 „Köpenweg II“ wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13b i.V.m. § 13a BauGB aufgestellt, sodass im Sinne des § 13 Abs. 3 BauGB von einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB ab-
gesehen wird. 
 
In der vorliegenden Begründung wird der Bebauungsplan Nr. 17 „Köpenweg II“ zur bes-
seren Lesbarkeit nachfolgend als „Bebauungsplan“ bzw. sein Geltungsbereich als „Plan-
gebiet“ bezeichnet. 
 
 
2. LAGE UND NUTZUNG DES PLANGEBIETES 

2.1 Allgemeine Lage und Grenzen des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Lunestedt, westlich des Köpenweges 
(s. Abb. 1). Es erstreckt sich über die Flurstücke 22/4, 22/5, 24/3, 26/6 und 26/7 der Flur 
6 der Gemarkung Westerbeverstedt. 
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich gemäß § 9 Abs. 7 BauGB aus der 
Planzeichnung. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 4,01 ha. 
 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes. LGLN; Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation 

und Landesvermessung Niedersachsen; © 2021 (ohne Maßstab) 
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2.2 Nutzung des Plangebietes, umliegende Nutzung 

Das Plangebiet ist unbebaut und wird fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt. 
Nördlich und nordwestlich grenzen weitere landwirtschaftliche Flächen an. Ansonsten ist 
das Plangebiet überwiegend von aufgelockerten Wohnnutzungen umgeben. Südlich be-
findet sich ein Friedhof samt Baumbestand. 
 
 
3. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

3.1 Landes- und Regionalplanung 

3.1.1 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 

In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung 
die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen 
schaffen. Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der 
Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planun-
gen und Maßnahmen zu berücksichtigen. In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, 
das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende 
Strukturen sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der 
städtebaulichen Erfordernisse weiterentwickelt werden. Es sollen Siedlungsstrukturen 
gesichert und entwickelt werden, in denen die Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden; 
sie sollen in das öffentliche Personennahverkehrsnetz eingebunden werden. Die Ent-
wicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll vorrangig auf die Zentralen Orte und vorhan-
dene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden. 
 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem LROP 2017 

Im zeichnerischen Teil des LROP 2017 
sind für das Plangebiet keine besonde-
ren Funktionen festgelegt. 

 
 
3.1.2 Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz 

Die Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hoch-
wasserschutz (BRPHV) ist am 1. September 2021 in Kraft getreten. Das Plangebiet be-
findet sich weit außerhalb von Überschwemmungsgebieten (auch vorläufig gesicherten) 
und Risikogebieten. Auswirkungen ergeben sich dahingehend nicht. 
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3.1.3 Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven 2012 

Durch eine nachhaltige räumliche Entwicklung soll eine hohe Lebensqualität auch für 
kommende Generationen gewährleistet werden. Einer Abwanderung der Bevölkerung 
soll entgegen gewirkt werden. Bei allen Planungen sind die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels zu berücksichtigen. Unter dem Gesichtspunkt des Freiraumschutzes 
und der demografischen Entwicklung soll die bauliche und wirtschaftliche Entwicklung 
im Planungsraum vorrangig auf der Grundlage des zentralörtlichen Systems sowie auf 
die Einzugsbereiche des schienengebundenen ÖPNV ausgerichtet werden. Bei der ge-
meindlichen Entwicklung ist der Zersiedlung der Landschaft entgegenzuwirken. Aus öko-
logischen und volkswirtschaftlichen Gründen ist die Siedlungsentwicklung an vorhande-
nen Siedlungsbereichen auszurichten. Siedlungstätigkeit in bisher unberührten Räumen 
ist zu vermeiden. Neue Baugebiet sind vorrangig durch Auffüllen der Ortslagen zu schaf-
fen. Leerstand in der bebauten Ortslage ist durch Umnutzung / Neubau zu beseitigen. 
Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreinigungen und Lärm 
sollen durch vorsorgende räumliche Trennung nicht zu vereinbarender Nutzungen und 
durch hinreichende räumliche Abstände zu störenden Nutzungen vermieden werden. 
 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem RROP 2012 

Im zeichnerischen Teil des RROP 2012 
sind für das Plangebiet keine besonde-
ren Funktionen festgelegt. Durch den 
Bahnhof ist die Ortschaft gut an die Ober-
zentren Bremen und Bremerhaven ange-
bunden. Die vorhandene Infrastruktur in 
Lunestedt geht deutlich über die einer so-
genannten Eigenentwicklungsgemeinde 
hinaus. Nördlich befinden sich ein Vorbe-
haltsgebiet Natur und Landschaft sowie 
einige parallel verlaufende Vorrangge-
biete Rohrfernleitung Gas. 

 
 
3.1.4 Ziele der Raumordnung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird eine ca. 4,01 ha große landwirtschaft-
liche Fläche am nördlichen Ortsrand von Lunestedt für eine Erweiterung der Wohnbe-
bauung, hier reines Wohngebiet, zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Einwohnerzahl, 
der zentralörtlichen Einrichtungen und der Lage an der Bahnstrecke Bremerhaven-Bre-
men hat Lunestedt eine besondere Stellung, die über das Angebot der wohnortbezoge-
nen Nahversorgung hinausgeht. Dahingehend kann der Gemeinde Lunestedt hinsicht-
lich der Berechnung der Eigenentwicklung der Orientierungswert Typ 1 zugeordnet wer-
den, bei dem ca. 3,5 Wohneinheiten pro Jahr pro Tausend Einwohner als angemessen 
betrachtet werden. Die Einwohnerzahl beträgt 2.565. Für die Gemeinde Lunestedt ent-
spricht dies ca. 9 Wohneinheiten pro Jahr. Die letzte größere Wohnbauentwicklung mit 
ca. 45 Wohneinheiten wurde mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Vorm Dorfe“ 
im Jahr 2015 durchgeführt. Seitdem beschränken sich die Bauflächenpotenziale auf ein 
Dutzend Baulücken, für die keine Verkaufsabsicht und somit für die Gemeinde kein Zu-
griff für die Schaffung eines kommunalen Angebotes besteht. Lediglich für eine Baulücke 
im Ort besteht laut Baulückenkataster eine Verkaufsabsicht. Dahingehend ist in den 
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letzten Jahren eine zunehmende Nachfrage im Rahmen der Eigenentwicklung entstan-
den. In den kommenden Jahren ist geplant, den Flächennutzungsplan neu aufzustellen. 
Im gleichen Zuge werden auch die Potenzialflächen für zukünftige Wohnbauentwicklun-
gen neu bewertet und entsprechend dargestellt, um eine langfristige geordnete städte-
bauliche Entwicklung zu gewährleisten. Bis dahin können mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes mittelfristig ca. 45 Wohneinheiten neu entstehen, die nacheinander ver-
äußert und erschlossen werden. Durch vertraglich gesicherte Baugebote, die eine Be-
bauung der jeweiligen Grundstücke innerhalb von 5 Jahren vorsehen, wird eine struktu-
rierte Eigenentwicklung gewährleistet. Hinsichtlich des Zeitraumes seit der letzten grö-
ßeren Wohnbauentwicklung im Jahr 2015 bewegt sich das geplante Neubaugebiet in 
einem verträglichen Rahmen, wenn man die Zahl der Wohneinheiten insgesamt über 
einen längeren Zeitraum betrachtet. 
 
Durch Anpflanzungen wird eine Eingrünung zur freien Landschaft sowie eine Durchgrü-
nung des Plangebietes geschaffen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes somit 
gemindert. Aufgrund der Lage des Plangebietes sind keine Beeinträchtigungen durch 
Immissionen zu erwarten. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes entspricht den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung bzw. ist mit diesen vereinbar. 
 
 
3.2 Flächennutzungsplan 

  
Abb. 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

Die Flächen im Plangebiet sind im wirk-
samen Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Beverstedt als Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung „Friedhof“ und als 
Flächen für die Landwirtschaft darge-
stellt. Somit stimmen die künftigen Fest-
setzung des Bebauungsplanes nicht mit 
den Darstellungen des Flächennutzungs-
planes überein. Da die Aufstellung des 
Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13b i.V.m. § 13a 
BauGB aufgestellt wird, werden die Dar-
stellungen des Flächennutzungsplanes 
im Wege der Berichtigung angepasst. 
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3.3 Anwendbarkeit des § 13b BauGB  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll gemäß § 13b BauGB im Rahmen der Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren durchgeführt wer-
den. Der § 13b BauGB lautet: „Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gilt § 13a ent-
sprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 
2 von weniger als 10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen 
auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach Satz 1 kann nur bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2022 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss 
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 zu fassen“. 
 
Die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Verfahrens liegen vor: 
 
a) Der Aufstellungsbeschluss wurde vor dem 31.12.2022 gefasst. Der Satzungsbe-

schluss bis zum 31.12.2024 ist realisierbar. 

b) Der Bebauungsplan begründet die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen und diese abrunden. 
Das Plangebiet grenzt bereits an Wohnnutzungen an. 

c) Die in den Geltungsbereich einbezogene Fläche hat eine Größe von ca. 40.100 m². 
Die Fläche der Baugebiete beträgt insgesamt 34.900 m². Die zulässige Grundfläche 
liegt mit ca.  9.992 m² unter 10.000 m². Gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB sind die 
Grundflächen weiterer Bebauungspläne der Innenentwicklung mitzurechnen, wenn 
diese in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen. 
Derzeit befinden sich keine Bebauungspläne in der Aufstellung, die diese Kriterien 
erfüllen. 

d) Mit dem Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem „Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung“ (UVPG) oder dem niedersächsischen „Gesetz zur Umsetzung europarecht-
licher Vorschriften zum Umweltschutz“ unterliegen. 

e) Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Das Plangebiet ist weit 
entfernt von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. In ca. 
1.600 m Entfernung südwestlich des Plangebietes befindet sich das FFH-Gebiet Nr. 
187 „Teichfledermaus-Gewässer im Raum Bremerhaven/Bremen“, welches auch 
das Naturschutzgebiet „Teichfledermausgewässer“ beinhaltet, das sich entlang des 
Beverstedter Baches erstreckt. Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

f) Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 BImSchG zu beachten sind. Es sind keine Störfallbetriebe in einem größeren 
Umkreis vorhanden. 

 
Die Anwendbarkeit des § 13b BauGB für das Planverfahren ist damit gegeben. 
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3.4 Zentrale Versorgungsbereiche 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine Auswirkungen auf die zentralen 
Versorgungsbereiche der Gemeinde Beverstedt oder der Nachbargemeinden zu erwar-
ten. Der Bebauungsplan sieht die Festsetzung von Reinen Wohngebieten gemäß § 3 
BauNVO vor. In Reinen Wohngebieten sind keine großflächigen Einzelhandelsbetriebe 
zulässig. Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden auf-
einander abzustimmen. Das interkommunale Abstimmungsgebot ist verletzt, wenn die 
Planung unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art auf das benachbarte Gemeindege-
biet entfaltet. Bei der vorliegenden Planung ist dies nicht zu erwarten. Es sollten sich für 
die umliegenden Nachbarkommunen keinerlei merkliche Auswirkungen ergeben. Dar-
über hinaus werden die Belange der Nachbargemeinden im laufenden Planverfahren 
durch die Einholung von Stellungnahmen abgefragt. 
 
 
3.5 Teilaufhebung rechtskräftiger Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist bereits in einem kleinen Teilbereich 
durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 10 „Köpenweg“ überplant, der dort Grün-
flächen mit den Zweckbestimmungen „Friedhof“ und „Stau- und Versickerungsmulde“ 
festsetzt. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes werden die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 10, soweit sie durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes über-
deckt werden, aufgehoben. 
 
 
4. ZIELE, AUSWIRKUNGEN UND INHALTE DER PLANUNG 

4.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung angestrebt und die planungsrechtlichen Voraussetzungen gemäß § 30 BauGB 
für den Bau von Wohnhäusern geschaffen werden. Das Plangebiet wird bislang land-
wirtschaftlich genutzt und grenzt an die bereits vorhandene Wohnbebauung. Die land-
wirtschaftlichen Flächen in diesem Bereich werden nur zu einem geringen Teil für die 
Wohnbauentwicklung aufgegeben, die Bewirtschaftung der übrigen landwirtschaftlichen 
Flächen nördlich des Ortes ist weiterhin möglich. Da die Flächen im Osten direkt an den 
Köpenweg grenzen, ist die äußere Erschließung des Plangebietes gesichert. 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei sind zur Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Die 
wenigen vorhandenen Baulücken befinden sich fast ausschließlich in privater Hand, so-
dass für die Gemeinde keine Zugriffsmöglichkeit auf die unbebauten Grundstücke für 
eine Wohnbauentwicklung in vergleichbarer Größenordnung besteht. Daher müssen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbereich in Anspruch genommen werden, 
um den Bedarf an Wohnbauland langfristig zu decken. Eine Nachverdichtung vereinzel-
ter Baulücken kann weiterhin parallel zur der geplanten Wohnbauentwicklung erfolgen.  



10 
 

 

Es wurden alternative Standorte für neue Baugebiete im Ort geprüft, um den Bedarf an 
Wohnbauland langfristig zu decken. Der Entwicklung am nördlichen Ortsrand stehen im 
Ergebnis die geringsten Konflikte gegenüber, zumal sie im RROP 2012 keiner besonde-
ren Funktion zugeordnet sind. Der südliche Ortsrand ist durch die Eisenbahnlinie immis-
sionstechnisch vorbelastet. Am östlichen Ortsrand sind großflächige Waldflächen vor-
handen. Am westlichen Ortsrand wird die Entwicklung ebenfalls durch Waldflächen und 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft und zusätzlich durch einen vorhandenen Wind-
park in ca. 1 km Entfernung eingeschränkt. In nahezu allen Richtungen schließen sich, 
mit Ausnahme des nördlichen Ortsrandes, zudem Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft an. 
Es bieten sich somit keine geeigneteren Flächen an, die den Ort langfristig geordnet 
fortentwickeln. Außerdem stehen die Flächen zur Verfügung, sodass sie kurzfristig für 
die Deckung der hohen Nachfrage in Anspruch genommen werden können. Aufgrund 
der Lage im Außenbereich ist für die Umsetzung der geplanten Wohnbauentwicklung 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.Die Gemeinde hat sich dazu ent-
schieden, die Aufstellung des Bebauungsplanes durch Anwendung des § 13b BauGB 
durchzuführen, welcher zum Ziel hat, den Kommunen das Ausweisen von Wohnbauflä-
chen zu erleichtern und die Schaffung neuen Wohnraums zu beschleunigen. Gemäß § 
13b BauGB können Außenbereichsflächen zur Zulassung von Wohnnutzungen in das 
sogenannte „beschleunigte Verfahren“ einbezogen werden, die sich an im Zusammen-
hang bebaute Ortsteile anschließen und eine Grundfläche von weniger als 10.000 m² 
aufweisen. Durch Anwendung des § 13b BauGB verfolgt die Gemeinde das Ziel, den 
dringenden Bedarf nach Wohnraum kurzfristig zu decken und eine dem Ort angepasste 
Wohnbauentwicklung in einem bereits weitestgehend erschlossenen Bereich zu schaf-
fen. Das Plangebiet schließt die Lücke nördlich des Friedhofes und schafft eine Abrun-
dung des nördlichen Ortsrandes. Dadurch wird kein neuer Siedlungsansatz geschaffen, 
der nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. Das Verfahren bewegt sich somit in dem vom 
Gesetzgeber vorgegeben Rahmen. 
 
Ziel der Gemeinde ist es, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Wohnbauland an-
zubieten und dabei entsprechend § 1 Abs. 5 BauGB die Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung des Ortes und der Bevölkerung zu erfüllen und mit den verschiedenen bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigenden Belangen in 
Einklang zu bringen. Lunestedt hat aufgrund der Einwohnerzahl, der zentralörtlichen Ein-
richtungen und der Lage an der Bahnstrecke Bremerhaven-Bremen eine besondere 
Stellung, die über das Angebot der wohnortbezogenen Nahversorgung hinausgeht. Hier 
wird den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sowie den Belangen der Wohn-
bedürfnisse und der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile ein größeres Gewicht gegen-
über den Belangen der Landwirtschaft eingeräumt. 
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4.2 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

4.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung werden im Plangebiet Reine Wohnge-
biete (WR) gemäß § 3 BauNVO festgesetzt, die im Sinne des § 16 Abs. 5 BauNVO durch 
unterschiedliche Maße der baulichen Nutzung wie folgt gegliedert werden: 
 

 Grundflächenzahl 
(GRZ) 

Zahl der Vollge-
schosse 

Firsthöhe (FH) 

WR1 0,3 II 12,0 m 

WR2 0,3 II 10,5 m 

WR3 0,3 II 9,0 m 

WR4 0,25 II 9,0 m 

WR5 0,3 II 10,5 m 

WR6 0,25 II 10,5 m 
 
Für bauliche Anlagen werden mittels Örtlicher Bauvorschriften zusätzliche Höhenbe-
grenzungen festgelegt, da allein über die Zahl der Vollgeschosse die Höhenentwicklung 
der baulichen Anlagen nicht ausreichend gesteuert werden kann. Diese sind dem Kapitel 
4.3.3 - Gebäudehöhe - zu entnehmen. 
 
Die gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen (Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen 
Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Be-
wohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. Der Ausschluss ist erforderlich, da sich diese Nutzungen in die Eigenart der 
Umgebung aufgrund der geplanten reinen Wohnnutzung und der zu erwartenden Stö-
rungen nicht einfügen würden und erhöhte Lärmemissionen (Verkehr, Gewerbelärm) 
verursachen können und damit eine Beeinträchtigung der geplanten Wohnnutzungen 
bestehen würde. 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich von Beverstedt, der durch eine aufgelo-
ckerte Bebauung mit überwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt wird. Eine zu 
massive Bebauung im gesamten Plangebiet könnte daher die vorhandene Struktur und 
das Orts- und Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen. Aufgrund dieser besonderen 
städtebaulichen Situation wird in den mit WR 3, WR 4, WR 5 und WR 6 gekennzeichne-
ten Reinen Wohngebieten die höchstzulässige Zahl der Wohnungen auf 2 je Einzelhaus 
und 1 Wohnung je Doppelhaushälfte begrenzt, sodass die mögliche Errichtung von 
Mehrfamilienhäusern auf die mit WR1 und WR 2 gekennzeichneten Reinen Wohnge-
biete im Nordosten des Plangebietes konzentriert wird. Weiterhin wird im gesamten 
Plangebiet eine Mindestgrundstücksgröße gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB von 600 m² 
bei Einzelhäusern und 300 m² je Doppelhaushälfte festgesetzt. Dies ist erforderlich, um 
das durch eine aufgelockerte Bebauung geprägte umgebende Ortsbild zu berücksichti-
gen bzw. fortzusetzen. 
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4.2.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen so festgesetzt, dass den 
zukünftigen Bauherren genügend Spielraum für die Stellung der Gebäude bleibt. Die 
Umgebung ist durch eine aufgelockerte Bauweise geprägt, sodass auf die Festsetzung 
von Baulinien und eng gefasster Baufenster im Sinne der Baufreiheit verzichtet wird. 
 
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO und Garagen gemäß § 12 BauNVO dürfen 
entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nur innerhalb der überbaubaren Flächen errich-
tet werden, um den Straßenraum nicht durch unmittelbar angrenzende Bauten optisch 
zu verkleinern und auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen eine Begrünung zu 
erreichen, um eine Beeinträchtigung des Ortsbildes zu vermeiden. Zur Klarstellung sind 
Nutzungen wie Stellplätze, Zufahrten und Einfriedungen entlang der öffentlichen Ver-
kehrsflächen auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
 
 
4.2.3 Verkehrsflächen 

Die Erschließungsstraße ist als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Der Wen-
dehammer im Süden des Plangebietes ist ausreichend dimensioniert, um von Müllfahr-
zeugen befahren zu werden. Der festgesetzte Fuß- und Radweg gewährleistet eine fuß-
läufige Anbindung an den Spielplatz und das Wohngebiet östlich des Plangebietes. 
 
 
4.2.4 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Zur Ableitung des auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswas-
sers zu einem an das Plangebiet angrenzenden Regenrückhaltebecken bzw. Versicke-
rungsbecken westlich des Plangebietes, ist ein 3 m breites Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht festgesetzt.  
 
 
4.2.5 Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

Die in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB als zu erhalten festgesetzten 
Einzelbäume (Stieleiche) sind zur Durchgrünung des Plangebietes vom Grundstücksei-
gentümer dauerhaft zu erhalten. Abgängiger Baumbestand ist durch eine Neuanpflan-
zung eines standortgerechten, einheimischen Laubbaumes zu ersetzen. Dabei ist die 
Pflanzqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt mit einem Stammumfang von mind. 14 - 16 cm 
zu verwenden. Bei allen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind Stamm, Krone und Wur-
zelraum zu schützen. 
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4.2.6 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Anpflanzung einer Strauch-Baumhecke 

Innerhalb der 3 m breiten, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist zur Eingrünung eine 2-reihige Strauch-
Baumhecke anzupflanzen. 
 
Folgende Arten sind zu verwenden: 
 

Botanischer Name Deutscher Name Qualität 

Bäume 

Betula pendula Sandbirke 2 j. v. S. 60/100 

Fagus sylvatica Rotbuche 3 j. v. S. 80/120 

Quercus robur Stieleiche 3 j. v. S. 80/120 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 3 j. v. S. 80/120 

 

Sträucher 

Corylus avellana Haselnuss 3 j. v. S. 80/120 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 3 j. v. S. 80/120 

Prunus spinosa Schlehe 1 j. v. S. 60/100 

Frangula alnus Faulbaum 3 j. v. S. 80/120 

Rosa canina Hundsrose 2 j. v. S. 60/  80 

Salix caprea Salweide 1 j. v. S. 60/  80 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 3 j. v. S. 60/100 
* 2 j. v. S.  60 /100 -> 2 jährig, von Sämlingsunterlage, Stammhöhe 60 - 100cm 

 
Pflanzverband: Reihen- und Pflanzabstand 1,00 x 1,25 m auf Lücke. Der Abstand der 
Bäume untereinander beträgt maximal 8 m. Alle Straucharten sind zu gleichen Anteilen 
in Gruppen von 3 - 7 Exemplaren zu pflanzen. 
 
Umsetzung: Die Anpflanzung erfolgt in der ersten Pflanzperiode (November bis April) 
nach Beginn der Baumaßnahmen im Plangebiet. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu 
erhalten. Ausfälle von mehr als 10 % sind unverzüglich in der folgenden Pflanzperiode 
gleichartig zu ersetzen. 
 
 
Anpflanzung von Bäumen je Baugrundstück 

Die Baugrundstücke in den Reinen Wohngebieten sind durch Bäume zu gliedern. Pro 
Baugrundstück sind ein standortgerechter, gebietstypischer Laubbaum oder alternativ 
zwei Hochstamm-Obstbäume, aus anzutreffenden Lokalsorten anzupflanzen und dau-
erhaft zu erhalten. 
 
Die zu verwendende Pflanzqualität ist bei den Laubbäumen Hochstamm, 3 x verpflanzt 
mit einem Stammumfang von mind. 14 - 16 cm. Die Obstbäume sind in der Pflanzqualität 
Hochstamm mit einem Stammumfang von mind. 10 - 12 cm zu verwenden. Die Bäume 
sind von den Grundstückseigentümern in der ersten Pflanzperiode nach Einzug zu pflan-
zen. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch eine Neuan-
pflanzung zu ersetzen. 
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4.3 Örtliche Bauvorschriften 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 80 und 84 NBauO werden für die Reinen Wohnge-
biete örtliche Bauvorschriften erlassen. Diese sollen im Zusammenhang mit den Fest-
setzungen gemäß § 9 BauGB das bestehende Ortsbild bewahren, bei Um- und Neubau-
ten zu einer Einfügung des Neuen in das Bestehende beitragen und dazu beitragen, 
dass sich das neue Baugebiet in die vorhandene Ortsstruktur einfügt. 
 
 
4.3.1 Stellplätze 

In den Reinen Wohngebieten sind mindestens zwei Pkw-Stellplätze pro Wohneinheit auf 
dem jeweiligen Baugrundstück nachzuweisen. Auf diese Weise soll sichergestellt wer-
den, dass genügend Stellplätze auf den privaten Grundstücken geschaffen werden und 
der Parkdruck im öffentlichen Raum reduziert wird. In vergleichbaren Wohngebieten 
zeigt sich, dass zwei Pkw je Wohneinheit durchaus die Regel sind. Die im öffentlichen 
Raum angebotenen Stellplätze sollen ein Angebot für Besucher oder gewerbliche Nutzer 
sein. Die durch die Bewohner erforderlichen Stellplätze sollen auf den privaten Grund-
stücken geschaffen werden. 
 
 
4.3.2 Dächer 

Zu den wesentlichen Gestaltungsmerkmalen baulicher Anlagen gehört das Dach. In Be-
verstedt sind fast ausschließlich geneigte Dächer vorhanden. Zur Fortführung eines ein-
heitlichen Ortsbildes sind daher (mit Ausnahme von Gründächern, die dauerhaft erhalten 
bleiben, Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, Garagen gemäß § 12 BauNVO, 
Wintergärten, untergeordneten Bauteilen und Dachaufbauten) nur Dächer mit einer 
Dachneigung von mindestens 16° und maximal 50° zulässig. Dächer von Nebenanlagen 
und Garagen mit einer Dachneigung von weniger als 5° sollen (mit Ausnahme von Ter-
rassenüberdachungen) als Gründach hergestellt werden. 
 
 
4.3.3 Gebäudehöhe 

Für bauliche Anlagen werden zusätzlich Höhenbegrenzungen in Form einer maximal 
zulässigen Firsthöhe (FH) festgelegt, da allein über die Zahl der Vollgeschosse die Hö-
henentwicklung der baulichen Anlagen nicht ausreichend gesteuert werden kann.  
 
Die Gliederung wird wie folgt vorgenommen: 
 

 Firsthöhe (FH) 

WR1 12,0 m 

WR2 10,5 m 

WR3 9,0 m 

WR4 9,0 m 

WR5 10,5 m 

WR6 10,5 m 
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In Beverstedt liegen die Eingangsbereiche und Erdgeschossfußböden (Sockel) höhen-
gleich oder bis zu zwei Stufen höher als die öffentliche Verkehrsfläche. Um sicherzustel-
len, dass künftige Gebäude im Plangebiet sich dem umgebenden Bestand einfügen, darf 
die Erdgeschossfußbodenhöhe der Gebäude (OKFF) höchstens 0,5 m betragen. 
 
Bezugspunkt für die maximal zulässige Firsthöhe und Oberkante der Erdgeschossfuß-
böden ist die endgültige Fahrbahnoberkante der öffentlichen Verkehrsfläche, über die 
die Erschließung erfolgt, jeweils gemessen in der Mitte der Straßenfront des Grund-
stücks. 
 
Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Firsthöhe durch untergeordnete tech-
nische Aufbauten (Schornsteine, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Lüftungsanla-
gen, Antennen) ist zulässig, wenn diese zum jeweiligen Dachrand einen seitlichen Min-
destabstand von 1,5 m einhalten. Mobilfunkmasten sind unzulässig. Die Überschreitung 
ist erforderlich, da die technischen Aufbauten der Funktionsfähigkeit des Gebäudes die-
nen. Eine moderne und klimafreundliche Versorgung des Gebäudes kann somit best-
möglich erreicht werden, ohne die Wohnflächen einzuschränken. 
 
 
4.3.4 Einfriedungen 

In den Reinen Wohngebieten sind Einfriedungen nur als heimische Hecken oder Zäune 
und entlang der Straßenverkehrsflächen nur mit einer Höhe von maximal 1,50 m zuläs-
sig, um den Straßenraum optisch nicht zu verkleinern und eine Beeinträchtigung des 
Ortsbildes zu vermeiden. Die Regelung dient zugleich der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs, da die Zufahrten, Kreuzungs- und Kurvenbereiche von den Verkehrsteil-
nehmern besser einsehbar sind. Bezugspunkt ist die endgültige Fahrbahnoberkante der 
öffentlichen Verkehrsfläche, über die die Erschließung erfolgt, jeweils gemessen in der 
Mitte der Straßenfront des Grundstücks. 
 
U.a. könnten folgende heimische Arten als Heckenpflanze verwendet werden: 
 

▪ Hainbuche – Carpinus betulus 
▪ Rotbuche – Fagus sylvatica 
▪ Liguster – Ligustrum vulgare 
▪ Feldahorn – Acer campestre 
▪ Eingriffeliger Weißdorn – Crataegus monogyna 

 
 
4.3.5 Nicht überbaute Flächen 

In den Reinen Wohngebieten sind aus ökologischen Gründen Flächen, die nicht für bau-
liche Anlagen gemäß § 2 Abs. 1 NBauO benötigt werden, mit vorzugsweise heimischen, 
lebenden Pflanzen gärtnerisch zu gestalten. Ungenutzte Pflaster- und Schotterflächen 
sind unzulässig. 
  



16 
 

 

4.3.6 Ordnungswidrigkeiten 

Um Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften als Ordnungswidrigkeiten ahnden zu 
können, wurde in den Bebauungsplan folgender Hinweis aufgenommen: 
 
Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 3 NBauO, wer den Bestimmungen der örtli-
chen Bauvorschrift über Gestaltung zuwider handelt. Die Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 80 Abs. 3 NBauO können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit Geldbußen bis zu 500.000 
Euro geahndet werden. 
 
 
4.4 Hinweise 

4.4.1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 
 
 
4.4.2 Altlasten 

Sollten während der Erdarbeiten vor Ort Bodenverunreinigungen, unnatürliche Boden-
verfärbungen oder Abfallablagerungen festgestellt werden, so sind diese dem Landkreis 
Cuxhaven unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Arbeiten bis auf weiteres einzu-
stellen. 
 
 
4.4.3 Archäologie 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
(das können sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken, sowie auffäl-
lige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) 
angeschnitten werden, sind diese gemäß § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 
meldepflichtig und müssen der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises 
Cuxhaven unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der 
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 
NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. 
für ihren Schutz ist Sorge zu tragen. 
 
 
4.4.4 Baugebot 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erwerb eines Grundstückes im Kaufvertrag eine 
Verpflichtung festgelegt wird, das Grundstück innerhalb von 5 Jahren ab Eigentumsüber-
gang, frühestens jedoch ab Baureife des Grundstückes, entsprechend den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes, zu bebauen. 
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4.4.5 Artenschutz 

Mit der Umsetzung der Planung sind Verstöße gegen die Zugriffsverbote des § 44 
BNatSchG nicht zu erwarten bzw. können diese vermieden werden. Als artenschutz-
rechtliche Vermeidungsmaßnahme ist zu beachten, dass die Baufeldfreimachung au-
ßerhalb der allgemeingültigen Brut- und Setzzeit (01.04. bis 15.07.) erfolgt. Die Rodung 
des Gehölzbestande ist, gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG, im Zeitraum vom 01.10. bis 
28.02. durchzuführen. Die Gehölze sind vor der Rodung nochmals von einem Gutachter 
zu untersuchen. Sind Tiere vorhanden, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen. Weiterhin ist über eine Begehung der Bauflächen vor Bau-
beginn sicherzustellen, dass keine Brutplätze von Vögeln durch die Baumaßnahmen 
zerstört werden. Des Weiteren ist vorsorglich das vorhandene Regenrückhaltebecken 
vor Baubeginn auf ein Vorkommen von Amphibien zu untersuchen. 
 
 
4.4.6 Sichtdreiecke 

In den Einmündungsbereichen der Stichstraßen sind, wie eingezeichnet, gemäß 
RASt 06 Sichtdreiecke mit den Schenkellängen 3 m / 30 m vorzusehen. Die Sichtdrei-
ecke sind von jeglichen sichtbehindernden Gegenständen höher 0,80 m, einzelne 
Bäume ausgenommen, freizuhalten. 
 
 
4.4.7 Regenwasser 

Im Sinne des Klimaschutzes soll das Regenwasser auf den Grundstücken durch ent-
sprechende Maßnahmen wie z.B. den Bau einer Zisterne mit mindestens 2 m³ Fas-
sungsvermögen zurückgehalten und für die Gartenbewässerung verwendet werden. 
 
 
4.4.8 Naturnahe Gestaltung 

Die Anlagen für die Oberflächenwasserbeseitigung sind naturnah zu gestalten. Die öf-
fentlichen Straßenverkehrsflächen sollen nur im erforderlichen Maße versiegelt werden. 
Die übrigen unversiegelten Flächen sind zu begrünen. 
Die Entwässerung des auf den öffentlichen Flächen anfallenden Regenwassers erfolgt 
über ein westlich des Baugebietes angeordnetes Versickerungsbecken. Eine Ableitung 
über einen Regenwasserkanal in andere Gebiete der Gemeinde erfolgt nicht. Die Mög-
lichkeit der Versickerung ist durch Versickerungsversuche nachgewiesen (abgearbeitet 
im Rahmen der geotechnischen Erkundungen durch den Geologen Jochen Holst, Os-
terholz-Scharmbeck, vom 01.03.2021). Die Böschungsneigungen des Sickerbecken sol-
len mäandernd angelegt werden. Böschungen und Sohle werden mit Oberboden ange-
deckt und mit Rasensaatgut angesät. Die Umfahrung des Becken zu Unterhaltungszwe-
cken erhält keine Befestigung. Lediglich in der direkten Zuwegung ist Schotterrasen vor-
gesehen, welcher angesät wird.   
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Die Nebenanlagen der Fahrbahnen bleiben weitgehend unbefestigt und werden ange-
sät. Die im Rahmen der Verkehrsanlagenplanung vorgesehenen, vereinzelten Park-
stände werden mit Öko-Pflaster mit hohem Fugenanteil (z.B. Betonsteinpflaster „Verde“, 
Fa. Berding-Beton) befestigt und erhalten angrenzend ein Grünbeet, in welchem ein 
Strauch oder kleiner Baum vorgesehen werden könnte, sofern nicht Versorgungsleitun-
gen dieses ausschließen. 
 
Im Bereich der großzügigen Wendeanlage ist eine Verbindung zum Spielplatz mit einer 
wassergebundenen Wegedecke geplant. Auch hier wird voraussichtlich Platz für 2 – 3 
Bäume sein. 
 
 
4.4.9 Schutz einer Wallhecke 

Innerhalb der nachrichtlich übernommenen Fläche für Schutzobjekte im Sinne des Na-
turschutzrechtes befindet sich eine Wallhecke, gemäß § 22 Abs. 3 NAGBNatSchG. 
Diese ist durch den jeweiligen Grundstückseigentümer zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. Bodenauffüllungen und Abgrabungen sowie bauliche Maßnahmen im Wurzelbe-
reich der Wallhecken sind nicht zulässig. 
 
 
4.4.10 Immissionen 

Ortsüblich auftretende landwirtschaftliche Immissionen (z.B. durch Gülleausbringung, 
Silagetransport, Pflanzenschutzmittelapplikationen), die im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Landbewirtschaftung von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
Betrieben ausgehen können, sind im Sinne des gegenseitigen Rücksichtnahmegebotes 
zu tolerieren. 
 
 
5. BELANGE VON NATUR, LANDSCHAFT UND KLIMA 

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes muss keine Umweltprüfung durchgeführt wer-
den, da es sich gemäß § 13b BauGB um einen Bebauungsplan der Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren handelt. Im Rahmen des be-
schleunigten Verfahrens kann auf bestimmte Verfahrensschritte verzichtet werden. 
Hierzu gehört die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Dennoch sind im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens die umweltbezogenen Belange darzustellen, welches im fol-
genden Abschnitt bezüglich der Belange von Natur und Landschaft erfolgt.  
 
Grundlagen für die Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens sind:  

- Ortsbegehung im März 2022 mit Biotoptypenkartierung, gemäß dem Kartierschlüs-
sel der Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021), 

- Kartenserver LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/), 
- Niedersächsische Umweltkarte (https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/ 

Umweltkarten/),  
- Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Cuxhaven (2000). 
- GEOLOGIE UND UMWELTTECHNIK HOLST (2021): Geotechnische Erkundung 

– Ergebnisbericht. Geplantes Neubaugebiet „Köpenweg“ in 27616 Beverstedt-Lu-
nestedt. Stand: 01.03.2021.  
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Landschaftsrahmenplan 
 
Ein Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Cuxhaven liegt aus dem Jahr 2000 
vor, welcher im Belang Landschaftsbild 2013 ergänzt wurde. 
 
Karte I: Arten und Lebensgemeinschaften – Wichtige Bereiche 

Das Plangebiet liegt zum Teil im Siedlungsbereich des Ortes Lunestedt und besitzt nur 
eine sehr geringe Bedeutung. Für den nördlichen Teilbereich des Plangebietes sind Bi-
otoptypen von geringer und mittlerer Bedeutung abgebildet. 
 
Karte II: Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

Das Plangebiet liegt zum Teil im Siedlungsbereich. Dieser beinhaltet eine Landschafts-
einheit von mittlerer Bedeutung. Der nördliche Teil des Plangebietes beinhaltet eine 
Landschaftseinheit von hoher Bedeutung. Im Randbereich des Plangebietes sind mit 
Gehölzstrukturen Landschaftsbildelemente der Natur- und Kulturlandschaft dargestellt. 
 
Karte III: Boden – Wichtige Bereiche 

Das Plangebiet beinhaltet keine schutzwürdigen Böden. Ein Teil des Plangebietes bein-
haltet Siedlungsflächen. Die nördlichen Flächen beinhalten einen Podsol. Dieser ist ein 
Boden mit hoher Winderosionsgefährdung. 
 
Karte IV: Grundwasser – Wichtige Bereiche 

Ein Teil des Plangebietes beinhaltet Siedlungsflächen. Der nördliche Teilbereich des 
Plangebietes beinhaltet Böden mit hoher Nitratauswaschungsgefährdung. 
 
Karte V: Oberflächenwasser – Wichtige Bereiche 

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer. 
 
Karte VI: Schutzgebiete und -objekte 

Das Plangebiet befindet sich in einem Gebiet, indem eine Baumschutzsatzung vorliegt. 
 
Karte VII: Anforderungen an Nutzungen von Natur und Landschaft 

Das Plangebiet beinhaltet zum einen Siedlungsflächen, in denen die allgemeinen Anfor-
derungen auf vorhandene Siedlungs- sowie Industrie- und Gewerbeflächen zu berück-
sichtigen sind. Der nördliche Teilbereich des Plangebietes besitzt die allgemeinen An-
forderungen an die Landwirtschaft. Für die Flächen sind Maßnahmen zum Schutz des 
Bodens und des Grundwassers vorgesehen. Zudem ist die Schaffung von Gehölzstruk-
turen vorgesehen. 
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Bestand 
 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Lunestedt und westlich des Köpenwe-
ges. Das Plangebiet ist unbebaut und beinhaltet im Wesentlichen ein Intensivgrünland 
sowie eine Ackerfläche. Südlich des Plangebietes grenzt die Wohnbebauung des Sied-
lungsrandes von Lunestedt an. In nördlicher Richtung befindet sich die freie Landschaft 
mit weiteren Acker- und Grünlandflächen, die von Gehölzstrukturen gesäumt werden. 
Aufgrund der Lage am Ortsrand und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist dem 
Plangebiet in Bezug auf das Landschafts- und Ortsbild keine besonders hohe Bedeutung 
zuzuordnen. Entlang der westlichen Plangebietsgrenze befinden sich ortsbildprägende 
Stieleichen. Dieser Bestand im Zusammenhang mit den Gehölzen auf dem südlich ge-
legenen Friedhof und den Gehölzstrukturen entlang des Köpenwegs durchgrünen und 
gliedern den Raum. Das Landschafts- und Ortsbild wird durch die Gehölzbestände deut-
lich aufgewertet. 
Das Plangebiet befindet sich am Ortsrand, sodass das Gebiet bis auf die allgemeine 
Grundbelastung hinaus als unbelastet von Schadstoffimmissionen eingestuft werden 
kann. Die landwirtschaftlichen Flächen sowie die nördlich angrenzende freie Landschaft 
beinhalten großflächige Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete, die zu einem guten Luft-
austausch im Ort beitragen. 
Nach der Bodenkarte von Niedersachsen (BK 50; 1:50.000) beinhaltet das Plangebiet 
den Bodentypen Pseudogley-Podsol. Geringfügig ragt im Süden der Bodentyp Podsol 
ins Plangebiet hinein. Das natürliche standörtliche Ertragspotential ist bei beiden Boden-
typen als gering eingestuft. Es handelt sich bei den Bodentypen um keine Böden mit 
besonderen Standorteigenschaften oder kulturhistorischer Bedeutung. Derzeit wird das 
Plangebiet vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Demzufolge handelt es sich 
im Plangebiet um Boden, bei dem die Funktionen als Filter- und Puffersystem, als Le-
bensraum und als Fläche, die der Versickerung und damit der Grundwassererneuerung 
dient, bisher nicht bzw. nicht wesentlich eingeschränkt ist. Dennoch dürften die Boden-
eigenschaften bzw. -strukturen gegenüber dem Ausgangszustand durch die landwirt-
schaftliche Nutzung deutlich verändert sein.  
Im Plangebiet erfolgte eine Baugrunderkundung (GEOLOGIE UND UMWELTTECHNIK 
HOLST, 2021) mit insgesamt 9 Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis KRB 9) bis zu einer 
Endteufe von 5 m. Dabei konnte folgende Bodenabfolge festgestellt werden. Der ober-
flächennahe schluffig-sandig-humose Oberboden ist aufgrund der landwirtschaftlichen 
Nutzung relativ homogen und 0,4 bis 0,6 m mächtig. Darunter folgen in allen Bohrungen 
westlich der Bohrungen KRB 3, 5 und 8 überwiegend schluffige Geschiebelehme in steif-
plastischer Konsistenz. Östlich der Bohrungen KRB 3, 5 und 8 fehlt der Lehm, hier ist 
die gesamte Bodenabfolge bis zur Endteufe von 5 m aus Sanden aufgebaut. 
(GEOLOGIE UND UMWELTTECHNIK HOLST, 2021) 
Oberflächengewässer sind, bis auf ein Regenrückhaltebecken, im Plangebiet sowie um-
liegend nicht vorhanden. Derzeit kann das anfallende Oberflächenwasser ungehindert 
im Plangebiet auf den landwirtschaftlichen Flächen versickern. Die Grundwasserneubil-
dungsrate ist als hoch eingestuft. Die Gefährdung des Grundwassers wird als mittel be-
wertet. Nach der Hydrogeologischen Karte liegt der Grundwasserstand im Bereich des 
Plangebietes bei ~ + 2,5 bis 5,0 m NHN und somit ca. 2,0 bis 5,5 m unterhalb der Ge-
ländeoberkante (GOK). Im Rahmen der Baugrunderkundung konnte lediglich am Bohr-
punkt KRB 2 Grundwasser festgestellt werden. Nach dem Bohrende wurde ein Wasser-
stand bei 1,54 m gemessen. Am Bohrpunkt war jedoch der humose Oberboden außer-
gewöhnlich stark vernässt (Schneefall), sodass nach gutachterlicher Einschätzung dort 
das einfließende Oberflächenwasser gemessen wurde. Aus Vorsorgegründen wird ein 



21 
 

 

Bemessungswasserstand von 3 m unter GOK angesetzt. (GEOLOGIE UND 
UMWELTTECHNIK HOLST, 2021) 
Das Plangebiet beinhaltet im Wesentlichen intensiv genutzte landwirtschaftliche Flä-
chen. Der Großteil besteht aus einem Intensivgrünland (GI). Im Norden wird auch eine 
Ackerfläche (A) ins Plangebiet einbezogen. Das Intensivgrünland wird zum Acker von 
einer schmalen Ruderalflur (UR) abgegrenzt. Im westlichen Bereich der Ruderalfur sind 
6 Obstbäume (Prunus spec.) (HBE) mit einem Stammdurchmesser von 0,2 bis 0,3 m 
vorhanden. Im südöstlichen Bereich des Plangebietes ist eine kleine Regenrückhaltean-
lage (SX) vorhanden. Umliegend des Beckens haben sich weitere Ruderalfluren entwi-
ckelt. Entlang der westlichen Plangebietsgrenze befinden sich Stieleichen (Quercus ro-
bur) (HBE) mit einem Stammdurchmesser von 0,3 bis 1,0 m. Im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung kam von der Unteren Naturschutzbehörde der Hinweis, dass es sich bei dem 
Gehölzbestand, um eine nach § 22 Abs. 3 Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz (NAGBNatSchG) gesetzlich geschützte Wallhecke handelt. Weiterer Ge-
hölzbestand befindet sich im Wegeseitenraum des östlich gelegenen Köpenwegs und 
auf dem Gelände des südlich gelegenen Friedhofes. Dabei handelt es sich um Einzel-
bäume der Baumart Stieleiche (Quercus robur) und um Strauch-Baumhecken (HFM). 
Die Einzelbäume, entlang des Köpenwegs, ragen vereinzelt ins Plangebiet hinein. Die 
Strauch-Baumhecken auf dem Friedhof (PF) gehen in südlicher Richtung in einen klei-
nen Waldbestand über, welcher vorwiegend aus Rotbuche (Fagus sylvatica) besteht. 
Der Wald i.S. NWaldLG befindet sich in einer Entfernung > 50 m zum Plangebiet. An-
sonsten grenzen südlich des Plangebietes Wohnbebauungen (OEL/PH) an. Nördlich 
des Plangebietes befindet sich die freie Landschaft mit weiteren Acker- und Grünland-
flächen. 
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Abb. 5: Biotoptypen und Nutzungen (ohne Maßstab) 
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Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind mit dem geplanten 
Vorhaben nicht zu erwarten. Mit Bebauung und Versiegelung von unbebauten Flächen 
können sich zwar Auswirkungen auf das Mikroklima durch Speicherung und Abstrahlung 
von Sonnenwärme ergeben, diese zusätzlichen kleinklimatischen Veränderungen fallen 
für das Schutzgut Klima/Luft jedoch unter die Erheblichkeitsschwelle. Mit einer Be-
schränkung der Grundflächenzahl auf 0,25 bzw. 0,3 werden die Auswirkungen in den 
Reinen Wohngebieten auf ein Mindestmaß begrenzt. Des Weiteren werden die zu erhal-
ten festgesetzten Stieleichen ihren positiven Beitrag zur Frischluftentstehung beisteuern. 
Zudem werden die zukünftigen Hausgärten und die angrenzende freie Landschaft mit 
großräumigen landwirtschaftlichen Flächen zu einem guten Luftaustausch im Ort beitra-
gen. 
 
Grundsätzlich stellen Errichtungen von baulichen Anlagen in der freien Landschaft er-
hebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft dar. In diesem Fall können 
die entstehenden Beeinträchtigungen durch die nördliche Anpflanzung einer 2-reihigen 
Strauch-Baumhecke sowie die Begrünung der Baugrundstücke mit einem Laubbaum 
oder zwei Obstbäumen deutlich gemindert werden. Mit dem Erhalt der ortsbildprägenden 
Stieleichen im Westen sowie Osten des Plangebietes sowie den Bäumen je Baugrund-
stück wird auch zukünftig eine Gliederung und Durchgrünung in Bezug auf das Land-
schafts-/Ortsbild sichergestellt. 
 
Mit der zukünftig möglichen Versiegelung, Überbauung, Abgrabung und Aufschüttung 
der bisherigen landwirtschaftlichen Flächen ergeben sich auf das Schutzgut Boden un-
vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen. Nach Anregung der Landwirtschaftskam-
mer soll Bodenaushub nach ordnungsgemäßer Behandlung und Lagerung möglichst ei-
ner landbaulichen Verwertung im Sinne einer Standortverbesserung an anderer Stelle 
zugeführt werden. Mit der Beschränkung der Grundflächenzahl auf 0,25 bzw. 0,3 und 
somit einer maximal zulässigen Versiegelung von 37,5% und 45 % in den Reinen Wohn-
gebieten werden die entstehenden Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß reduziert. 
Das anfallende Niederschlagswasser kann zukünftig aufgrund der Bebauungen und Ver-
siegelungen nicht mehr ungehindert vor Ort versickern. Dennoch soll die Beseitigung 
des Oberflächenwassers auf den privaten Flächen möglichst durch Versickerung im 
Plangebiet erfolgen, um die Grundwasserneubildung nicht einzuschränken. Auf Grund-
lage einer Baugrunduntersuchung herrscht versickerungsfähiger Untergrund vor. Das 
Oberflächenwasser auf den öffentlichen Flächen soll über einen neu anzulegenden Re-
genwasserkanal in der Planstraße je nach Gefälle der im Plangebiet festgesetzten Flä-
che für die Oberflächenwasserbeseitigung oder dem westlich an das Plangebiet angren-
zenden Regenrückhaltebecken / Versickerungsbecken zugeführt werden. Von dort wird 
das Oberflächenwasser versickert bzw. zurückgehalten und gedrosselt abgeleitet. In den 
Flächen für die Oberflächenwasserbeseitigung ist die Anlage von naturnahen Regen-
rückhalteanlagen vorgesehen. Die Böschungsneigungen des Sickerbeckens sollen mä-
andernd angelegt werden. Böschungen und Sohle werden mit Oberboden angedeckt 
und mit Rasensaatgut angesät. Die Umfahrung des Beckens zu Unterhaltungszwecken 
erhält keine Befestigung. Lediglich in der direkten Zuwegung ist Schotterrasen vorgese-
hen, welcher angesät wird. 
Gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(NUVPG) besteht abweichend von der Anlage 1 Nr. 13.18.2 UVPG für den naturnahen 
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Ausbau von Bächen, Gräben, Rückhaltebecken und Teichen keine Pflicht zur standort-
bezogenen Vorprüfung des Einzelfalls und keine UVP-Pflicht. 
In der vorgesehenen naturnahen Regenrückhalteanlage soll das Oberflächenwasser 
versickern. Sollte ein Großteil des anfallenden Niederschlagswasser nicht im Plangebiet 
versickern können, ergeben sich daraus Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser. 
 
Mit der Überplanung einer ackerbaulich genutzten Fläche sowie ein Intensivgrünland 
ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen. Da 
diese Biotoptypen von sehr geringer und geringe Bedeutung sind. Zwischen dem Grün-
land und dem Acker hat sich in einer schmalen Ausdehnung eine Ruderalflur entwickelt. 
Im westlichen Bereich beinhaltet die Fläche zudem jüngere Obstbäume. Im südöstlichen 
Plangebiet ist bereits eine Regenrückhalteanlage vorhanden. Im Randbereich sind wei-
tere Ruderalfluren vorhanden. Mit der geplanten Vergrößerung der Rückhalteanlage 
wird es vermutlich zu einem Verlust von Ruderalfluren kommen. Mit einer Beseitigung 
dieser Biotopstrukturen ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut 
Pflanzen. Mit einem Erhalt der westlich und östlich gelegenen Stieleichen können die 
entstehenden Beeinträchtigungen jedoch gemindert werden, da es sich um erhaltens-
werten, ortsbildprägenden Baumbestand handelt.  
Des Weiteren handelt es sich, nach Mitteilung der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Cuxhaven, bei dem Baumbestand an der Westgrenze des Plangebiets, um 
eine gesetzlich geschützte Wallhecke, nach § 22 Abs. 3 Nds. Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG). Wallhecken dürfen nicht beseitigt werden. 
Alle Handlungen, die das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, sind 
verboten. Eine Beeinträchtigung bzw. Beseitigung des Bestandes kann mit der Aufstel-
lung des B-Planes ausgeschlossen werden. Die Einzelbäume sind als dauerhaft zu er-
halten festgesetzt und innerhalb der nachrichtlich übernommenen Fläche für Schutzob-
jekte im Sinne des Naturschutzrechtes ist der Bereich der Wallhecke durch den jeweili-
gen Grundstückseigentümer zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bodenauffüllungen 
und Abgrabungen sowie bauliche Maßnahmen im Wurzelbereich der Wallhecke sind 
nicht zulässig. 
Für das Schutzgut Tiere ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen. Eine Eig-
nung der landwirtschaftlichen Flächen für Offenlandarten ist aufgrund der Lage am Orts-
rand mit umgebenen Gehölzbestand sowie der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
deutlich eingeschränkt. Lediglich die umgebenen Bäume beinhalten einen potentiellen 
Lebensraum für Gehölzbrüter und Fledermäuse. Der geringfügige Verlust von jungen 
Obstbäumen führt jedoch zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen. Die potentiell vor-
kommenden Vogelarten zählen im Wesentlichen zu den weitverbreiteten „Allerweltsar-
ten“ mit mehr oder weniger unspezifischen Lebensraumansprüchen. Mit dem Erhalt von 
Einzelbäumen, die Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sowie den zukünftigen 
Hausgärten mit zahlreichen Ziergehölzen verbleiben im Plangebiet potentielle Lebens-
stätten. Im Rahmen der Höhlenbaumkontrollen konnten in den betroffenen Gehölzbe-
ständen vereinzelt Höhlungen und Astlöcher festgestellt werden. Winterquartiere von 
Fledermäusen sind dort nicht zu erwarten. Die potentiell geeigneten Stieleichen im Wes-
ten des Plangebietes stehen auch zukünftig uneingeschränkt als Lebensstätte zur Ver-
fügung. Artenschutzrechtliche Konflikte können mit geeigneten Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen ausgeschlossen werden (siehe Artenschutz).  
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient nach § 13b BauGB der Wohnnutzung auf 
Flächen im Zusammenhang bebauter Ortsteile, sodass kein Ausgleichsbedarf für diese 
Flächen besteht. Gemäß § 13 b Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in Bebauungsplangebieten 
angrenzend an im Zusammenhang bebauten Ortsteilen bei einer zulässigen Grundflä-
che von weniger als 10.000 m² Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die im Plangebiet zukünftig zulässige Grundfläche 
beschränkt sich auf maximal ca. 9.992 m² und liegt somit unter 10.000 m². Die Anforde-
rungen des § 13b BauGB werden dahingehend erfüllt und für den Eingriff in den Natur-
haushalt sind keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Zudem können durch die 
Standortwahl höherwertige Bereiche für den Naturhaushalt von Bebauung freigehalten 
werden. Um die entstehenden Beeinträchtigungen jedoch zu minimieren, sind Anpflan-
zungen einer Strauch-Baumhecke sowie Anpflanzungen pro Baugrundstück vorgese-
hen. 
 
 
Artenschutz 
 
Der § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezieht sich auf die allgemeinen Ver-
bote des Artenschutzes und somit auf alle wild lebenden Tiere und Pflanzen sowie ihre 
Lebensstätten. Für die Bauleitplanung sind jedoch besonders und streng geschützte Ar-
ten des § 44 BNatSchG zu beachten.  
 
Artenschutzrechtliche Verbote greifen grundsätzlich erst bei der Realisierung konkreter 
(Bau)Vorhaben. Im Rahmen der Bauleitplanung ist jedoch bereits zu prüfen, ob einer 
Planumsetzung nicht überwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. 
Das betrifft speziell die Zugriffsverbote der besonders und streng geschützten Arten 
nach § 44 BNatSchG, die der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben dienen. Zu den 
besonders geschützten Arten zählen die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang A und B 
der Europäischen Artenschutzverordnung, Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der 
FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten sowie die Tier- und Pflanzenarten, die 
in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind. Zu den 
streng geschützten Arten gehören die Arten nach Anhang A der Europäischen Arten-
schutzverordnung, die Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie Tier- und Pflan-
zenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführt sind. 
 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören,  
2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung 
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
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Die Zugriffsverbote werden durch Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG weiter 
modifiziert. Darin heißt es zur Betroffenheit relevanter Arten, dass ein Verstoß gegen die 
Verbote des § 44 Abs.1 Nr. 1 und 3 BNatSchG nicht vorliegt, sofern die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Für die Bauleitplanung sind 
demnach die Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten 
relevant.  
 
Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten allgemein 
und sind bei der Realisierung von Vorhaben relevant. Im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der Realisie-
rung der Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen vorzusehen sind. Die Beurteilung der potenziell betroffenen Arten-
gruppen bzw. das Vorkommen streng geschützter Artengruppen im Plangebiet orientiert 
sich am realen Bestand und nicht an der planungsrechtlichen Situation, da die Realisie-
rung des Vorhabens ausschlaggebend ist. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot)  
Fledermäuse 
Ein Vorkommen von Fledermäusen im Plangebiet ist nicht gänzlich auszuschließen. In 
den betroffenen Obstbäumen, zwischen dem Grünland und der Ackerfläche, konnten 
Astlöcher bzw. Höhlenbildung festgestellt werden. Aufgrund der Ausgestaltung der Höh-
len sowie Stammdurchmesser der Obstbäume können Winterquartiere ausgeschlossen 
werden. Des Weiteren ist ein signifikant hohes Fledermausvorkommen im Plangebiet 
nicht zu erwarten. Um mögliche artenschutzrechtliche Konflikte bei der Durchführung der 
Planung zu vermeiden, sind die Bäume vor der Rodung durch ggf. mittels Endoskop, 
Spiegel etc., auf einen möglichen Fledermausbesatz zu untersuchen. Sind Tiere vorhan-
den, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Der 
günstigste Zeitpunkt für Baumrodungen ist der Oktober, da dann die Tiere eigenständig, 
nach der Wochenstubenzeit und vor der Winterruhe, in der Lage sind, in andere Quar-
tiere auszuweichen. Mit dieser Vorgehensweise sind Tötungen bei der Durchführung der 
Planung und ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
ausgeschlossen. 
 
Vögel 
Mit der Durchführung der Planung können auch Tötungen von Vögeln ausgeschlossen 
werden, wenn die Baufeldfreimachung außerhalb der allgemeingültigen Brut- und Setz-
zeit (01.04. bis 15.07.) und die Rodung des Gehölzbestandes, gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG vom 01.10. bis 28.02. erfolgt. Sollte dies nicht möglich sein, so ist das Plan-
gebiet unmittelbar vor den Fällarbeiten auf Gehölz- bzw. Bodenbrüter zu kontrollieren. 
Weiterhin ist über eine Begehung der Bauflächen vor Baubeginn sicherzustellen, dass 
keine Brutplätze von Vögeln durch die Baumaßnahmen zerstört werden. Ein Verstoß 
gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann demnach ebenfalls 
ausgeschlossen werden. 
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Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 
Auswirkungen auf das Tötungsverbot weiterer besonders oder streng geschützter Arten 
sind innerhalb des Plangebietes nicht zu erwarten. Die vorhandene Regenrückhaltean-
lage beinhaltet nur nach ergiebigen Regenfällen kurzzeitig Wasser, sodass das Becken 
keinen typischen Lebensraum darstellt. Vorsorglich ist das Becken vor Baubeginn auf 
ein Vorkommen von Amphibien zu untersuchen. Bei positiven Funden sind diese in un-
beeinträchtigte Gräben oder Stillgewässer, außerhalb des Baugeschehens, fachgerecht 
umzusetzen. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 (Störungsverbot) 
Säugetiere 
Das Plangebiet ist bereits durch dessen Lage am Ortsrand mit verschiedenen Störein-
wirkungen wie Geräuschen (Siedlung und Verkehr) sowie Lichtimmissionen vorbelastet. 
Diese Situation wird sich mit der zukünftigen Wohnbebauung in Bezug auf Fledermäuse 
nicht verschlechtern. Mit den zukünftigen Hausgärten und Gehölzbeständen werden 
neue Lebensräume geschaffen. Eine Störung des Erhaltungszustandes einer lokalen 
Population kann mit dem geplanten Vorhaben ausgeschlossen werden. Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ergeben sich nicht. 
 
Vögel 
Die Rodung der betroffenen Obstbäume stellt für einige Arten einen Verlust von poten-
ziellen Brutstandorten dar. Aufgrund der Ausgestaltung der Bäume handelt es sich um 
ein geringes potentielles Brutplatzangebot. Zudem betrifft es nur Arten, die auch umlie-
gend im Siedlungsbereich vermehrt auftreten. Mit den vorgesehenen Gehölzanpflanzun-
gen, dem Erhalt der Stieleichen sowie den Hausgärten wird auch zukünftig ein ausrei-
chendes Brutplatzangebot im Umfeld des Plangebietes sichergestellt. Zudem sind im 
näheren Umfeld der Planung zahlreiche ähnliche Grünstrukturen vorhanden. Die ökolo-
gische Funktion kann auch weiterhin erfüllt werden. Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG werden ausgeschlossen. 
 
Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 
Auswirkungen auf das Störungsverbot weiterer besonders oder streng geschützter Arten 
sind innerhalb des Plangebietes nicht zu erwarten. 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 
Säugetiere 
In den betroffenen Obstbäumen, zwischen dem Grünland und der Ackerfläche, konnten 
Astlöcher bzw. Höhlenbildung festgestellt werden. Demnach könnten die Bäume einen 
potenziell geeigneten Lebensraum beinhalten. Ein expliziter Nachweis konnte bei einer 
Begehung nicht erbracht werden. Mit der Rodung der Bäume wird ein potenziell geeig-
neter Lebensraum entfernt. Um einen artenschutzrechtlichen Konflikt bei der Beseiti-
gung der Bäume jedoch zu vermeiden, sind die Gehölzbestände vor der Rodung noch-
mals von einem Gutachter zu untersuchen. Ein Verstoß gegen das Zerstörungsverbot 
liegt allerdings nur dann vor, wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-
hang nicht mehr erfüllt ist. Sollten bei den Untersuchungen Quartiere festgestellt werden, 
ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Ggf. sind 
die Quartiere durch künstliche Nisthilfen für Fledermäuse im Umfeld des Plangebietes 
zu kompensieren. Mit dieser Vorgehensweise kann die ökologische Funktion weiterhin 
gewahrt und ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
ausgeschlossen werden.  
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Vögel 
Die vorhandenen Vegetationsstrukturen eignen sich für einige Vogelarten des Sied-
lungsbereiches als Brutplatz. Dies dürfte jedoch Arten betreffen die umliegend sehr häu-
fig vorkommen und jährlich einen neuen Brutplatz errichten. Mit der Rodung der Bäume 
außerhalb der Brut- und Setzzeit sowie Sperrfrist (01.03. bis 30.09.), gemäß § 39 Abs. 
5 Nr. 2 BNatSchG, können Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausge-
schlossen werden. Weiterhin ist über eine Begehung der Bauflächen vor Baubeginn si-
cherzustellen, dass keine Brutplätze von Vögeln durch die Baumaßnahmen zerstört wer-
den. Im Plangebiet werden mit den vorgesehenen Anpflanzungen und den Hausgärten 
neue potenzielle Lebensräume geschaffen, sodass ausreichend Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten in räumlicher Nähe zum Vorhaben bestehen bleiben. Verstöße gegen die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ergeben sich nicht. 
 
Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 
Auswirkungen auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterer besonders oder streng ge-
schützter Arten sind innerhalb des Plangebietes nicht zu erwarten.  
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 4 (Beschädigung, Zerstörung und Entnahme von Pflanzen) 
Im Rahmen der vorgenommenen Biotoptypenkartierung wurde das Arteninventar vege-
tationskundlich begutachtet. Dahingehend sind keine artenschutzrechtlich relevanten 
Pflanzenvorkommen innerhalb des Plangebietes festzustellen und zu erwarten. Ein Ver-
stoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann derzeit nicht 
prognostiziert werden.  
 
 
Fazit 
Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzuhalten, dass mit der Umset-
zung der Planung Verstöße gegen Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG nicht zu erwarten 
sind bzw. vermieden werden können. Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme 
sind folgende Punkte zu beachten.  
Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme sind zu beachten, dass die Baufeld-
freimachung außerhalb der allgemeingültigen Brut- und Setzzeit (01.04. bis 15.07.) und 
die Rodung des Gehölzbestandes, gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG vom 01.10. bis 
28.02. erfolgt. Der günstigste Zeitpunkt für Baumrodungen ist der Oktober. Die Gehölze 
sind vor der Rodung nochmals von einem Gutachter zu untersuchen. Sind Tiere vorhan-
den, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Bei 
positivem Besatz sind künstliche Nisthilfen für Fledermäuse fachgerecht im Umfeld des 
Plangebietes anzubringen. Weiterhin ist über eine Begehung der Bauflächen vor Bau-
beginn sicherzustellen, dass keine Brutplätze von Vögeln durch die Baumaßnahmen 
zerstört werden. Des Weiteren ist vorsorglich das vorhandene Regenrückhaltebecken 
vor Baubeginn auf ein Vorkommen von Amphibien zu untersuchen. 
 
Hinweis: 
Alle zukünftigen Auswirkungen der Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des §19 Abs. 
2 und 3 BNatSchG sind auf Grundlage der durchgeführten Erfassungen nicht sicher prognostizierbar. Es 
können nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes 
der genannten Arten oder Lebensräume verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbereich der 
Planung nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der Planung ansiedeln bzw. entwi-
ckeln. Eine vollständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß §19 Abs. 1 BNatSchG kann deshalb 
planerisch und gutachterlich nicht gewährleistet werden. 
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6. IMMISSIONSSCHUTZ 

6.1 Geruchsimmissionen 

Innerhalb eines Radius von 600 m (gemäß Kapitel 4.4.2 der GIRL des Landes Nieder-
sachsen) sind in der freien Landschaft, mit Ausnahme von Pferdehöfen in ca. 300 m 
bzw. 400 m Entfernung, keine landwirtschaftlichen Betriebe mit aktiver Tierhaltung vor-
handen. Die nächsten Hofstellen befinden sich innerhalb der bebauten Ortslage von Lu-
nestedt ca. 200 m südlich des Plangebietes. Es sind bereits zahlreiche Wohnnutzungen 
in näherer Umgebung der landwirtschaftlichen Betriebe vorhanden, auf die entspre-
chend Rücksicht genommen werden muss. Ein Heranrücken und die damit einherge-
hende Schaffung eines neuen Konfliktes erfolgt durch den Bebauungsplan nicht. 
 
Ortsüblich auftretende landwirtschaftliche Immissionen (z.B. durch Gülleausbringung, 
Silagetransport, Pflanzenschutzmittelapplikationen), die im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Landbewirtschaftung von den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
Betrieben ausgehen können, sind im Sinne des gegenseitigen Rücksichtnahmegebotes 
zu tolerieren. 
 
 
6.2 Schallimmissionen 

In der näheren Umgebung sind keine Nutzungen vorhanden, die in der Lage wären, die 
Nutzungen im Plangebiet lärmtechnisch in unverträglichem Maße zu belasten. Beein-
trächtigungen auf das Plangebiet sind dahingehend nicht zu erwarten. 
 
 
7. ERSCHLIESSUNG, VER- UND ENTSORGUNG 

• Verkehr 

Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Köpenweg. Die 
innere verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über neu anzulegende öffent-
liche Straßen. 
 

• Wasserversorgung 

Das Plangebiet wird an das öffentliche Wasserversorgungsnetz des Wasserverbandes 
Wesermünde angeschlossen. Für die Löschwasserversorgung sind unabhängige Lösch-
wasserentnahmestellen (Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen, Löschwasserbehäl-
ter etc.) vorzusehen. Das Löschwasser ist in den weiteren Planungen mit zu berücksich-
tigen. Feuerlöschwasser aus Hydranten des Versorgungsnetzes wird den Mitgliedern 
des Verbandes zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 NBrandSchG, nur in der Menge 
zur Verfügung gestellt, wie es die vorhandenen Wasserversorgungsanlagen versor-
gungstechnisch (mengen- und druckmäßig) zulassen. Die Löschwasserversorgung für 
das Plangebiet wird zu gegebener Zeit und durch geeignete Maßnahmen, die mit der 
örtlichen Feuerwehr und dem Wasserverband Wesermünde abzustimmen sind, sicher-
gestellt. 
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• Abwasserbeseitigung 

Durch entsprechende Erweiterung des Schmutzwasserkanalnetzes wird das Plangebiet 
an die vorhandenen Leitungen in den umliegenden Straßen angeschlossen. Von hier 
aus wird das Abwasser in die zentrale Kläranlage in Beverstedt abgeführt. 
 
Die Beseitigung des Oberflächenwassers auf den privaten Flächen soll möglichst durch 
Versickerung erfolgen, um die Grundwasserneubildung zu fördern. Auf Grundlage einer 
Baugrunduntersuchung herrscht versickerungsfähiger Untergrund vor. Das Oberflä-
chenwasser auf den öffentlichen Flächen soll über einen neu anzulegenden Regenwas-
serkanal in der Planstraße je nach Gefälle der im Plangebiet festgesetzten Fläche für 
die Oberflächenwasserbeseitigung oder dem westlich an das Plangebiet angrenzenden 
Versickerungsbecken zugeführt werden.  
 

• Strom- und Gasversorgung 

Die Stromversorgung und die Versorgung mit Erdgas erfolgt durch die EWE NETZ 
GmbH. 
 

• Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Cuxhaven. Die geplante Erschließung 
inklusive Wendehammer sind ausreichend dimensioniert, um von Müllfahrzeugen befah-
ren zu werden. 
 
 
8. FLÄCHENBILANZ 

Die Flächenanteile im Plangebiet gliedern sich folgendermaßen: 

Flächenbezeichnung ha % 

Reine Wohngebiete (WR) 
(davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern) 
(davon Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) 

3,49 
(0,1) 

(0,008) 

87 
(2,9) 
(0,2) 

Verkehrsflächen 
(davon Straßenverkehrsflächen) 
(davon Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung) 

0,47 
(0,42) 
(0,05) 

12 
(11) 
(1) 

Ver- und Entsorgung 
 

0,05 
 

1 
 

Bruttobauland 4,01 100 

 
 
 
 
Beverstedt, den 11.07.2022 
 
 
 L.S. gez. Dieckmann 
 Bürgermeister 
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